
Teilnahmebedingungen 
 

 
 

 

• Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen regeln das Verhältnis zwischen Radio Pilatus, Tele 1 

und deren Partner (Sponsoren) der Promotion «Küchenprofis» und den Teilnehmenden. Die 

Teilnahme- /Bewerbungsschluss ist der 25. März 2024. Spätere Teilnahmen sind nicht möglich. 

Mit der Teilnahme akzeptiert der/die TeilnehmerIn diese Teilnahmebedingungen.  

• Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Von einer 
Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die bei CH Media arbeiten oder bei einem mit der 

Promotion beauftragten Unternehmen beschäftigt sind, sowie mit diesen Personen in gleichem 

Haushalt lebende Personen.  

Die Teilnahme ist kostenlos und losgelöst von jeglichem Rechtsgeschäft. 

• Die Küche wird bis zu einem Maximalbetrag von CHF 82'900.- vom Hauptsponsor und Partner 

der Aktion zur Verfügung gestellt, aufgebaut und montiert. Ein allfälliger Mehrpreis aufgrund 

individueller Wünsche der Gewinner muss von diesen selbst übernommen werden.   

• Das Budget stellt sich wie folgt zusammen 

Küche CHF 40'000.- (Lustenberger AG)  

Küchengeräte CHF 12'500.- (Electrolux AG)  

Elektrik CHF 12’500 (Maréchaux Elektro AG) 

Maler und Fugen CHF 5'000.- (Fugen Kluser AG)  

Gipser CHF 5’000.- (Huwyler Studer AG)  

Sanitär CHF 2'900.- (Müller Sanitär)  

Bodenleger  CHF 5'000.- (Wyrsch Bruno AG) 

• Das Budget beläuft sich rein auf die Küche oder mit auf Renovationen im Zusammenhang mit 
der Küche. Der Partner als Fachexperte entscheidet, ob die Renovation im Zusammenhang mit 

der Küche steht oder nicht. 

• Sollten für den Küchenumbau zusätzliche Handwerker benötigt werden (Asbest Sanierung, Kran, 

Maurer…), müssen diese Kosten vom Gewinner getragen werden. 

• Sämtliche Waren- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gewinn werden wie hier 

beschrieben erbracht. Die Handwerker können von den Gewinnern nicht frei gewählt oder durch 

andere ersetzt werden. 

• Ausgeschlossen ist jede Art von Verkauf, Abtretung oder Verschenken des Gewinnes. Sollte der 

Gewinn nicht von den Gewinnern eingelöst werden, sei dies aus terminlichen oder anderen 

Gründen, verfallen diese unwiderruflich.  

• Die Kandidaten der «Küchenprofis» sind sich bewusst, dass sie mit dem allfälligen Gewinn der 

«Küchenprofis» ein gewisses öffentliches Interesse erregen, und stellen sich Radio Pilatus, 

PilatusToday und Tele 1 uneingeschränkt für die Gestaltung und Umsetzung der von Radio 

Pilatus, PilatusToday und Tele 1 gewünschten Programminhalte zur Verfügung (auch im eigenen 

Zuhause).  

• Die Kandidaten (Wohnung/Haus) müssen in einem der sechs Zentralschweizer Kantone Luzern, 

Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri oder Zug wohnhaft sein. (Inklusive Aargauer Freiamt und 

Zürcher Bezirk Affoltern)  

• Der/die TeilnehmerInnen werden mit der Anmeldung automatisch für den Informationsfluss beim 

Newsletter registriert. 

• Der Wohnort muss jederzeit mit dem LKW erreichbar sein. 

• Der Wohnort muss dem Umbau-Ort von der Anmeldung bis zum Abschluss des Umbauprojektes 

entsprechen. Es muss der Hauptwohnsitz des Gewinnerpaares sein. (Keine Ferien- oder 

Zweitwohnungen). 

• Bei einem Mietvertrag muss Vorab die Einverständniserklärung des Eigentümers/Vermieters für 

den Umbau der Küche eingeholt werden und schriftlich vorliegen.  

• Ein Neubau ist vom Projekt «Küchenprofis» ausgeschlossen. 

• Die Gewinner stehen für allfällige weitere Aktivitäten wie Schreiben eines Blogs etc. zur 

Verfügung. Die einzelnen Aktivitäten werden in Absprache mit den Gewinnern definiert.  

• Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die «Küchenprofis» jederzeit zu beenden und auf die 

Austeilung des Gewinnes zu verzichten, falls die Kandidaten oder den Gewinn diese 

Teilnahmebedingungen verletzen.  

• Der Gewinn der «Küchenprofis» wird unter den letzten fünf Kandidaten ausgelost, welche beim 

Online-Voting am meisten Stimmen erhalten haben.  

• Alle Kandidaten müssen am 23. April 2024 erreichbar sein. Die 5 Kandidaten mit den meisten 

Stimmen müssen für die Verlosung den ganzen Tag im Studio von Radio Pilatus vor Ort 

(Maihofstrasse 76, Luzern) zur Verfügung stehen. 

• An folgenden Drehtagen müssen die Kandidaten an verschiedenen Standorten zur Verfügung 

stehen:  

23. April 2024 07.30 bis 16.00 Uhr (Radio Pilatus Studio und Wohnort) 

24. April 2024  13.00 bis 18.00 Uhr (Wohnort mit Sponsoren) 

02. Mai 2024  13.30 bis 18.00 Uhr (Lustenberger Im Haushalt daheim AG) 

03. Mai 2024  08.30 bis 12.00 Uhr (Electrolux AG) 

Weitere Daten offen (Ausriss alte Küche, Elektroarbeiten, Küchengeräte usw.) 

• Die Planung des Umbaus findet vom 23. April bis 14. Mai 2024 statt. Die Planungs- und 

Produktionszeit der gewünschten Traumküche beträgt 8 Wochen. Der Umbau wird fertiggestellt 

vom 1. Juli bis maximal 12. August 2024. 

• Bei einem Einbau einer Glasrückwand müssen 3 Wochen zusätzlich eingerechnet werden. Da das 

Glas erst nach Küchenmontage gemessen und bestellt werden kann, verschiebt sich die 

Fertigstellung der Küche um 3 Wochen. 

• Die Umbauphase kann sich verzögern, sofern eine Baueingabe notwendig wird. 

• Anfallende Steuern oder sonstige Kosten gehen zu Lasten der Gewinner. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für jegliche Streitigkeiten ist ausschliesslich Schweizer Recht 

anwendbar. 

• Der Veranstalter Radio Pilatus und deren Partner (Sponsoren) haben im Zusammenhang mit der 

Veranstaltung sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte, insbesondere alle Rechte an Bild und 

Ton. 

*Änderungen betreffend Werbepartnern vorbehalten
 
 
 
 
 


